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Einladung 
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

am 28.04.2020, 19:00 Uhr, 

Limburghalle Weilheim, Helfersbergweg 6 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Medienentwicklung an der Realschule und Werkrealschule am 
Bildungszentrum Wühle Weilheim 

2. Sanierung Amselweg 

- Freigabe Ausschreibung 

3. Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt 

4. Städtisches Freibad 

- Beauftragung eines Personaldienstleisters für die Badeaufsicht 

5. Anpassung Eintrittsgelder für das Freibad und das Lehrschwimmbecken 
der Stadt Weilheim 

6. Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 

- Anpassung der Gebührensätze 

- Satzungsänderung 

7. Neubau auf Flst. 8334, Häringen 

- Erlass einer Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

8. Kläranlage Betoninstandsetzung Vorklärbecken und Filtratspeicher 

- Vergabe der Bauarbeiten 

9. Bekanntgaben und Anfragen 

 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
 
Die Bevölkerung ist zum öffentlichen Teil der Sitzung freundlich eingeladen. 
 
Sitzungsunterlagen erhalten Sie am Tag der Sitzung im Bürgerbüro oder unter 
www.weilheim-teck.de.  
 
Johannes Züfle, Bürgermeister 
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Im Übrigen möchte ich Sie auf folgende Verhaltenshinweise aufmerksam machen: 
 

o An der Sitzung nehmen nur Teilnehmer und Besucher teil, die sich gesund fühlen und 
keine Erkältungssymptome haben. 

o Wir achten auf Abstand und Hygieneregeln und Husten oder Nießen in die eigene 
Ellenbogenbeuge. 

o Für jedes Mitglied ist im Saal ein eigener Tisch vorgesehen. Die Tische stehen in 
ausreichendem Abstand zueinander. 

o Für die Presse und etwaige Besucher werden in ausreichendem Abstand ebenfalls 
Plätze vorgehalten. 

o Bundes- und Landesregierung haben das Tragen von Mund-Nasenmasken empfohlen, 
aber nicht vorgeschrieben. Es bleibt jedem Mitglied frei, selbst zu entscheiden, ob es 
während der Sitzung einen Mundschutz tragen möchte. 

o Auch mit Mundschutz müssen die Abstände eingehalten werden. 

 


